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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN: 
Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "Untere Kreuzäcker" 

A) Planunesrechtliche Festsetzungen 
Gemäß 9 Abs. 1 Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung vom 
18.8.1976 (BGB1. I $ . . 2256) mi t den Änderungen der Beschleuni-
gungsn.ovelle vom 6.7.1"979 (flGB1 . I S. 949) in Verbindung mit 
den §§ ) - 27 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
vom 15 . ~.1977 (BGBh I S. 1763) werden folgende textl iche Fest-
setzungen getroffen: 

1. Art der bau1 iehen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 2iff. 1 BauG u. §§ 1 - 15 BauNVO) 

1.1. Gewerbegeb1et In Anwendung von § 1 Abs. 5 Ziff. 6 BauNVO 
wird festgesetzt, daß Wohnungen für Aufsichts- u. Bere1t-
schaftspersonen sowie fUr Betriebsinhaber u. Betriebsleiter 
al lgemein zulässig sind. . 

1.2. Fl äche für den Gemeinbedarf In der Gemeinbedarfsfläche i st 
eine Me-hrzweckhalle (Sporthalle+ Festhalle + Vereinsräumej 
-gaststätte) mit zugehörigen Nebenanlagen zuläs$i~. 

2. Maß der bau1; ehen Nutzun~ 
(§ 9 Abs. 1 2iff. 1 BRau u. §§ 16 - 21a BauNVO) 

2.1. Gewerbegebi.et ·Oas Maß der baulichen Nutzung wird durch 
Grundf1 ächenza h1 (GRZ) Geschoßfl äc henzah 1 (GFZ) und Ge-
bäudehöhe (bezogen auf EFH). als jeweiliger Höchstwert 
festge1 egt. 

2.2. Geme1nbedarfsfläche Das Maß der baulichen Nutzung wird 
durch ma'x1ma' e Gebäudehöhe (bezogen auf EFH) und Baustrei-
fen festgelegt. 

3. Bauwei se .;, 
(§ 9 Ans. 1 Ziff. 2 BBauG u. § 22 BauNVO) 
Als Bauweisen werden festgesetzt: 

1. offene Bauweise (0) 
2. abweichende Bauweise {a}:offen. jedoch GebäudeUingen 

bis"max. 90 m zulässig. 

4. öffent1iche Grünfläche 
(§ 9 Abs. 1 Liff, 15 BBauG) 
01e 1m Plan ausgewiesene öffentliche G~ünfläche die~t der A~l~ge 
von Freisportan'agen ~ Zulässig sind Splelfelder SOW1e zugehorlge 
Nebeneinrichtungen w1"e Ballfanggitter. Flutlichtmasten u. Sp1el-
geräte. Stellplätze sind unzulässig. 

5. Leitun~srechte 
(§ 9 Ä~s. 1 IHf, 21 BBauG) . ..." 
Das im Plan ausgewiesene Fahrrecht d1ent der Mogllchkelt zum 
Wenden der kommunalen Oienstfahrzeuge. Das im Plan ausgewiesene 
Leitungsrecht dient der Sicherung der Wasserleitung des Zweck-
verbands Steinlachwasserversorgung. 
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6. Freizuhaltende Flächen + Sichtflächen 
(§ 9 Abs. 1 Z1ff. 10 BBauG) 
Auf den im Plan ausgewiesenen freizuhaltenden Fl~chen sind Ge-
bliude unzulässig. Oie im Plan ausgewiesenen S1chtflächen sind 
von jeglicher sichtbehinderten Nutzung - bis auf die im Plan 
festgeset zten Bäume - ab 0,70 m Uber Fahrbahnoberkante fr ei zu-
ha lten. 

(§ 9 Abs. I Ziff. Ir BBauG) 
Für Teilbereiche wird ein Zufahrtverbot von der L 370 festge-
l egt (siehe Planei ntrag!) 

8. Vorkehrungen zum Immissionsschutz 
(§ 9 Abs . 1 11ft. 23 IT. 24 ßBauG) 
Zum Schutz vor schädl icher Umwelteinwirkung ist, 1m Gewerbegebiet 
die Verwendung von Schweröl als Heizmittel nicht zulässig und 
sind fUr a"e Feuerungsan1agen besondere Aufforderungen des 
Gewerbeaufsichtsamtes bezUglieh der Ofenqualität und Kaminaus-
bildung zu erfüllen. 

9. Pfl anzgeb.ot 
(9 9 Abs. 1 Zi ff. 25 BBauG) , ',0 ' 

Die 1m Plan ausgewiesenen Standorte fUr Einzelbäume können als 
Ausnahme um 3 m verschoben \Ilerden • wenn Zufahrten. unterird1 sehe 
Leitungen oder dergleichen dies erfordern.' Auf der Fläche fUr 
Gemeinbedarf sind über die festgesetzten Bäyme hinaus pro 6 
notwendigen Stellplätzen 1 hochstämniger Baum zu pflanzen. 

ß) BaUOrdnU"tSrechtl1Ch"e Festsetzunqen 
Gemäß § lIder Landes6auordnung'fOr Baden- \ ~[jrttemberg (lBO) 
vom 20.6.1972 (GEl. S. 252), zuletzt geändert am 12.2.1980 
(GB1. S. 116) werden folgende Festsetzungen getroffen: 
Werbeanlagen sind nur a~ der Stätte der leistung unterhalb 
der Traufe bis max. 2 m zulässig. Ausgenolllllen hiervon sind 
auf die Hauswand aufgemalte lderbeschriften. l4erb.eanlagen sind 
auf der von der Bebauung freizuh.altenden Fläche entlang der 
l 370 nicht zulMssig. j 
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VERFAHRENSVERMERKE : 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLI..tl)S 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 

n(lch Empfehlung d-es Ortschaftsrates 

K I L.CHBERG .. .. 

am 27.4. 1982 . __ gemäß § 2 Abs. 

(1) Bund~sbaugesetz (BBauG) in öffent-

lieher Sitzung vom Gemeinderat der Unl-

versitiltsstadt Tiibillg€n am 10, S.1992 .. 

beschlossen und am _ . -26.5.1982 

öffentlich bekanntgemacht. 

2. BURGERBETEILIGUNG 

Dip. Biirgerbeteiligung ge maß § 2 a Abs. (1) 

BBauG erfolgte am 

und in der Zeit vom 

18.6.1982 bIS . _ . _ . . _., . . . . _._ , _ 

3,. 6.J~82 

4.6 .• _ 19$Z 

3, AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

Der Gemeinderat der Universitätsstadt 

Tübingon hat flach Empfehlungsbesohluß 

des Ortschaftsrates . 

_ \10m 

KtlCH8ERG 

1.2.T98~ 

den Bebauungsplan als Entwurf 
I 

al'l\, 28.2,. J983 .. ... . _ _ geb i 11 igt und 

dessen öffentl iche Auslegung beschlossen. 

4_ ÖFFENTLICHE AUSL.EGUNG 

Der Bebauungsplanentwurf hat mit Begrun 

du nt] g~mäß § 2 a Abs. (6) BBauG nach 

vorherigp.r ortsüblicher Bekanntmachung 

in der Z~it vom 

bis 16.5.1983 beim Bürgermeister-

amt Tiib ingen öffentlichp. ausgelegen. '-

5. SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Bebauungsplan wurde mich vorherig_er 

Empfehlung des Ortschaftsratp.s 

.. Kl LCHBERG.... .. .. gemjr~ ~ 10 

BBauG liom Gemeinderat der UnlversltJts-

stadt T üb ingeni-n öf fentl lcher Sitzu n9 

am . _ .. 23.J.J984 als Satzllng 

besch lossen. 

6. GENEHMIGUNG 

Der Bebauungsplan wurde gem~m § " BBauG 

mit Erlaß des neg_ Pras. Tubmgen 

vom 1.9,6,1984 /"Nr .1032 /84 

genehmigt _ 

7 . INKRAFTTRETEN 

Die GenehmIgung des Bebauu ngsplanes 

wurde gemäß § 12 BB.auG am 9.7.19.8.4 .. 

ortsübl iche bekanntgemaq!lt. 

Mit dieser Bekanntmachung wurde der 

Bebauungsplan rechtsverbind I ich. 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


